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Beteiligte im Bebauungsplanverfahren " Verbindungsstraße zwischen der B 39a und 
der L1102 – 1.Änderung (Kreisverkehr)" 

 
Folgende Behörden gaben eine Stellungnahme ab (fett hervorgehoben):  

 

Nr. 1 Landratsamt Heilbronn  

Nr. 2 Regierungspräsidium Stuttgart 

Nr. 3 Regionalverband Heilbronn-Franken 

Nr. 4 Regierungspräsidium Freiburg - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Nr. 5 Regierungspräsidium Freiburg – höhere Forstbehörde 

Nr. 6 Vermögen und Bau Baden Württemberg 

Nr. 7 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Nr. 8 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

Nr. 9 Handwerkskammer Heilbronn-Franken 

Nr. 10 Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 

Nr. 11 Polizeipräsidium Heilbronn 

Nr. 12 Gemeinde Obersulm 

Nr. 13 Gemeinde Bretzfeld 

Nr. 14 Gemeinde Erlenbach 

Nr. 15 Stadt Heilbronn 

Nr. 16 Gemeinde Lehrensteinsfeld 

Nr. 17 GVV Schozach-Bottwartel 

Nr. 18 Deutsche Bahn AG 

Nr. 19 Eisenbahn-Bundesamt 

Nr. 20 Autobahn GmbH 

Nr. 21 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Nr. 22 Netze BW GmbH 

Nr. 23 Terranets BW GmbH 

Nr. 24 Vodafone West GmbH (ehemals Unitymedia Bw GmbH) 

Nr. 25 Zweckverband Bodensee – Wasserversorgung 

Nr. 26 BIL-Abfrage mit Liste nicht betroffener Leitungsträger 

 

 

Folgende private Stellungnahmen wurden eingereicht: 

 
Nr. 27 Frau G. Lehrensteinsfeld 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauplanungsrecht: Beide Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur- und Artenschutz: Beide Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Schutzgebiete: 

Eine Ausnahmegenehmigung ist ein rechtlicher Begriff und hat keine Aus-

wirkungen auf die naturschutzfachliche Einschätzung. Im Naturschutzge-

setz sind Feldhecken nur geschützt, wenn sie in der freien Landschaft lie-

gen. Ursprünglich waren daher Straßengehölze nicht erfasst, das hat sich 

im Laufe der Jahre (ohne Änderung der Rechtsgrundlage) gewandelt und 

so wurde auch Straßenbegleitgrün als Biotop eingetragen.  

Diese Feldhecken sind nachweisbar gepflanzt worden und haben sich re-

lativ schnell zu einem aus naturschutzfachlicher Sicht wertvollem Biotop 

entwickelt. Es wird daher davon ausgegangen, dass diese Entwicklung wi-

derholt werden kann und auch die neu gepflanzten Hecken sich wiede-

rum als wertvolles Biotop entwickeln werden. Der Zeitverzug ist in der 

Eingriffs-/Ausgleichsbilanz zu erfassen. Da in der Umgebung sehr viele 

gleichartige Biotopstrukturen vorhanden sind, können Hinderungsgründe 

für eine Ausnahmegenehmigung nicht erkannt werden. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Antrag wird gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Das gesetzlich geschützte Biotop Streuobstwiese soll nicht umgewandelt 

werden. Es ist lediglich erforderlich, einen Obstbaum zu fällen, der im Ar-

beitsraum steht. Die anderen können erhalten werden. Eine Umwandlung 

ist ohnehin nicht vorgesehen.  
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Der Fachbeitrag Artenschutz wurde erstellt und liegt den Unterlagen bei. 

 

 

 

 

Die Bilanzierung wurde erstellt, der landschaftspflegerische Begleitplan 

mit E/A Untersuchung liegt den Unterlagen bei. 

 

 

 

 

Eine Beleuchtung ist nicht vorgesehen. 

 

 

Landwirtschaft: Da weitgehend auf den bestehenden Flächen geplant 

wird, sind die Flächenverluste sehr gering und der Landwirtschaft zumut-

bar, stellt man den Gewinn aus der geringeren Unfallhäufigkeit gegen-

über. 

 

Da im Kaltluftabstrom keine Sonderkulturen oder Siedlungsflächen liegen 

und der Luftstrom durch die Fahrzeuge bereits jetzt erheblich gestört ist, 

werden durch die Neuplanungen keine Änderungen erwartet. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise betreffen den Vollzug der Planung und werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

Gewässer: 

Die Ausnahmegenehmigung wurde beantragt. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Die Starkregengefahrenkarte wurde in den Hinweisen Ziffer III.4 ergänzt. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Die Hinweise sind in der LABO Vollzugshilfe enthalten auf die in Ziffer III.6 

des Textteils bereits hingewiesen wurde.  

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Diese Hinweise betreffen den Vollzug und werden zur Kenntnis genom-

men. 

 

 

 

Diese Hinweise betreffen den Vollzug und werden zur Kenntnis genom-

men. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis in Ziffer III.13 

alt (Beleuchtung) wird ersatzlos gestrichen. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

19. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Der Hinweis betrifft den Vollzug und wird im Bauablauf beachtet. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

21. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

24. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Lärm: 

Wie der Name Ertüchtigung schon sagt, geht es darum einen Unfall-

schwerpunkt zu entschärfen. Daraus eine erwünschte Zunahme des Ver-

kehrs (gemeint ist wohl der motorisierte Individualverkehr kurz Autover-

kehr) zu unterstellen, ist zu kurz gedacht.  

 

Um die Bedenken zerstreuen zu können, wurde ein Lärmschutzgutachten 

für den Verkehrslärm beauftragt, das als Anlage den Bebauungsplanun-

terlagen beiliegt. Der Gutachter kommt nicht zuletzt aufgrund der großen 

Entfernung der nächsten Wohngebäude (Ellhofen 530 m, Lehrensteins-

feld 790 m und Helmling 1.900 m) zu dem Schluss, dass: „Ausgehend von 

den berechneten Emissionspegeln der relevanten Straßen zum Progno-

sehorizont 2035 wurden für ausgewählte Gebäude am Ortsrand von 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ellhofen und Lehrensteinsfeld die Lärmeinwirkungen nach RLS-19 [3] für 

die baulichen Situationen Bestand und Kreisverkehrsplatz berechnet und 

mit den oben genannten Anforderungen verglichen. Die Berechnungen 

ergaben, dass an keinem Gebäude Überschreitungen der Immissions-

grenzwerte (WA: tags 59 dB(A), nachts 49 dB(A)) zu verzeichnen sind. Mit 

Pegelerhöhungen von maximal 0,5 dB(A) ist die Pegeländerung als nicht 

wesentlich anzusehen, so dass sich aus der Baumaßnahme „Kreisver-

kehrsplatz“ kein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen ableiten lässt.“ 

Dies gilt auch für die übrigen Lärmquellen, auf die die Planungen keinen 

Einfluss haben. 

 
2. Artenschutz 

Die Strukturen sind erst mit dem Bau der Verbindungsstraße geschaffen 

worden, Gutachten konnten daher noch nicht vorliegen. Aufgrund des 

Zeitverzugs in der Detailplanung, konnte die in der artenschutzrechtlichen 

Einschätzung angesprochenen Untersuchungen durchgeführt werden, die 

Ergebnisse sind in einem eigenen Bericht dokumentiert. Da die Planungen 

langfristig die gleichen Strukturen enthalten, wie sie derzeit vorhanden 

sind, ergibt sich keine Beeinträchtigung der Artenausstattung. Lediglich 

für die Zeit der Baumaßnahmen sind begleitende temporäre Maßnahmen 

sinnvoll. 

 
3. Hecken 

Auch bei den Hecken ergibt sich langfristig kein Nachteil, denn die durch 

den Bau entfallenden Hecken werden, nachdem die Maßnahme fertig ge-

stellt ist, in unmittelbarer Nähe gleichartig wieder angepflanzt. Auch 

diese Hecken gab es vor fünfundzwanzig Jahren noch nicht, denn auch sie 

wurden erst mit dem Bau der Verbindungsstraße neu geschaffen.  
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dass ein anderes Pflegekonzept dazu führen könnte, die ökologische Wer-

tigkeit der Hecken deutlich zu erhöhen, ist richtig und nachvollziehbar. 

Die Art der Heckenpflege entlang von viel befahrenen Verkehrswegen ist 

aber seit fast achtzig Jahren üblich und war auch bekannt, als die Biotope 

am 16.09.2020 erfasst und als solche eingestuft wurden. Ein Nachteil für 

den Naturhaushalt ist daher nicht erkennbar. 

 
4. Obstwiesen 

Auch für die Obstbäume gilt, dass diese erst mit dem Bau der Verbin-

dungsstraße geschaffen wurden. Auch diese werden, soweit sie zum Bau 

der Flächen gefällt werden müssen, im direkten Anschluss wieder ge-

pflanzt. Der Zeitverlust wird über die Eingriffs-/Ausgleichsberechnung er-

fasst. 

 
5. Lampen 

Die orange/gelben Punkte sind eine Kennzeichnung der Grenzpunkte aus 

dem Kataster. Sie bedeutet, dass die Grenzpunkte, als diese in die EDV 

übernommen wurden, nicht gerechnet, sondern mehr oder weniger ge-

nau digitalisiert wurden. 

 

Die bisherigen Detailplanungen sehen keine Beleuchtung für den Kreis-

verkehr vor, der Hinweis in Ziffer III.13 wird daher ersatzlos gestrichen. 

 

 
6. Wiesenansaaten 

Der Erfahrung nach setzen sich Gräser eher durch als Blumen, daher ist 

ein höherer Blumenanteil in der Saatmischung sinnvoller. Manchmal wird 

empfohlen, die Gräser ganz weg zu lassen, da diese sich aus den benach-

barten Flächen ohnehin auch in das Plangebiet hinein wieder ausbreiten 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

würden. Dass eine artenreiche Wiese bei einem hohen Grasanteil in der 

Ansaat nur bei einem erhöhten Pflegeaufwand entstehen kann, ist unmit-

telbar einleuchtend. 

 
7. Gehölze 

Der Bebauungsplan dient der städtebaulichen Ordnung der Grundstücke, 

er kann nicht alle Details regeln, dazu sind die nachfolgenden Planungen 

vorgesehen. Details wie der Stammumfang der zu pflanzenden Bäume 

können der Fachplanung überlassen bleiben, für die städtebauliche Ord-

nung ist nur wichtig, dass ein Baum an dieser Stelle gepflanzt werden 

sollte und dies zulässig ist. 

 

Die Liste der Bäume in Ziffer III.16 (neu) ist eine von der Naturschutzbe-

hörde des Landratsamtes herausgegebene Empfehlung. Viburnum opulus 

ist dort mit 3 gekennzeichnet, was einen feuchten oder nassen Standort 

betrifft. Die Liste ist also korrekt. Die genaue Pflanzenauswahl ist Sache 

der Detailplanung. Der Kreisverkehr liegt direkt neben dem Totenbaum-

graben, ein nasser Standort ist daher nicht auszuschließen.  

Der zweigriffelige Weißdorn ist sehr anfällig für Feuerbrand und daher als 

Straßenpflanzung nicht unbedingt geeignet. 

 

 

 


